
Barrierefreies Wählen 

Bei Wahlen in Deutschland haben Wählerinnen und Wähler mit Behinderung die 
Möglichkeit, selbstbestimmt von ihrem Wahlrecht Gebrauch zu machen. Es wird 
verstärkt darauf geachtet, Menschen mit Behinderung gleichberechtigt am 
gesellschaftlichen Leben teilhaben zu lassen und ihnen eine selbstbestimmte 
Lebensführung zu ermöglichen. 

Für Wahlberechtigte mit Mobilitätseinschränkungen ist der barrierefreie Zugang zum 
Wahlraum besonders wichtig. Der Anteil barrierefreier Wahlräume soll weiter erhöht 
werden. Sollte der auf der Wahlbenachrichtigung benannte Wahlraum nicht 
barrierefrei sein, kann durch einen zu beantragenden Wahlschein die Stimme in 
einem Wahllokal des Kreises oder der kreisfreien Stadt mit barrierefreiem Zugang 
abgegeben werden. 

Blinde und sehbehinderte Bürgerinnen und Bürger können ihre Stimme mit Hilfe von 
Stimmzettelschablonen eigenständig und ohne Hilfe einer Vertrauensperson 
abgeben. Stimmzettelschablonen werden kostenlos von den Landesvereinen des 
Deutschen Blinden- und Sehbehindertenverbandes e.V. (DBSV) ausgegeben. 
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